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Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departement der Justiz , be¬

treffend die Führung des Vereinsregisters und des Güterrechts-
Registers.

Oldenburg, den 7 . December 1899.

Auf Grund des K. 13 des Gesetzes für das Groß¬
herzogthum Oldenburg vom 16 . Mai 1899 zur Ausführung
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
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richtsbarkeit (Gesetzsammlung Band 32 , Seite 437 ) wer¬
den die nachstehenden

Vorschriften
über die Führung des Vereinsregilters und des

Güterrechtsregisters
bekannt gemacht.

Oldenburg , den 7 . December 1899.

Staatsmiilisterium,
Departement der Jultn.

über die Führung des Vereinsregisters
und des Güterrechtsregisters.

Für die Führung des Vereinsregisters und des Güter¬
rechtsregisters sind die nachstehenden , vom Bnndesrathe
durch Beschluß vom 3 . November 1898 genehmigten und
vom Reichskanzler durch Bekanntmachung vom 12 . November
1898 (Reichs - Centralbl . S . 438 ) veröffentlichten Bestim¬
mungen maßgebend:

Die Eintragungen in die Register erfolgen auf Grund
einer Verfügung des Amtsgerichts . Werden die Geschäfte
des Registerführers nickit von einem Richter wahrgenommen,

Becker.

Vorschriften

I . Allgemeines.



so soll die Verfügung den Wortlaut der Eintragung fest¬
stellen.

8 - 2 .
Die Register werden nach den anliegenden Formularen

geführt . Jede Eintragung ist mit einer laufenden Nummer
zu versehen und mittelst eines alle Spalten des Formulars
durchschneidenden Querstrichs von der folgenden Eintragung
zu trennen.

8 - 3 -

Vor oder unter einer jeden Eintragung ist der Tag
der Eintragung zu vermerken . Die Eintragung ist von dem
Registerführer zu unterschreiben.

8 - 4.
Bei jeder Eintragung ist am Schlüsse ans die Stelle

der Registeraktcn zu verweisen , wo sich die zu Grunde
liegende gerichtliche Verfügung befindet.

Jede Eintragung ist in den Registerakten bei der ge¬
richtlichen Verfügung zu vermerken.

8 - 5 .

Aendcrungen des . Inhalts einer Eintragung sowie Lö¬
schungen sind unter einer neuen laufenden Nummer in der¬
jenigen Spalte des Registers einzutragen , in welcher sich
die zu ändernde oder zu löschende Eintragung befindet . Eine
Eintragung , die durch eine spätere Eintragung ihre Be¬
deutung verloren hat , ist roth zu unterstreichen oder in
einer ihre Leserlichkeit nicht beeinträchtigenden Weise zu
durchstreichen . *)

Schreibfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten,

*) S . jedoch unten Artikel 7.
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die in einer Eintragung Vorkommen , sind neben dieser Ein¬
tragung in der Spalte „ Bemerkungen "

zu berichtigen.

8 - 6 .
Die Register sind mit laufenden Seitenzahlen zu

versehen.

Der Gebrauch der Formulare wird durch die beiden
mit Eintragungen versehenen Muster erläutert.

II . Vereinsregister.

8 - 8 .
Für die einen Verein betreffenden Eintragungen sind

zwei gegennberstehendc Seiten des Bereinsregisters z » ver¬
wenden.

8 - 9.

In der ersten Spalte ist die laufende Nummer der

Eintragung , in der zweiten Spalte sind neben dem Namen
und dem Sitze des Vereins die darauf sich beziehenden
Aenderungen (zu vergl . 57 , 64 , 71 des Bürgerliche»
Gesetzbuchs ) zu vermerken.

In der dritten Spalte sind einzutragen:
der Tag der Errichtung der Satzung;
solche Bestimmungen der Satzung , die den Umfang

der Vertretungsmacht des Vorstandes beschränken
oder die Beschlußfassung des Vorstandes und der

Liquidatoren abweichend von den Vorschriften des
8 - 28 Abs . 1 und des Z . 48 Abs . 3 des Bürger¬
lichen Gesetzbuchs regeln (zu vergl . K. 64 , ß . 76

Abs . 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) ;
ferner der Tag einer Aenderung der Satzung und,

sofern die Aenderung eine der vorbezeichueten Be-
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stimmungen betrifft , der Inhalt , andernfalls aber
nur eine allgemeine Bezeichnung des Gegenstandes
der Aenderung (zu vergl . Z . 71 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ) .

In der vierten Spalte sind die Mitglieder des Vor¬

standes nach Familiennamen , Vornamen , Beruf und Wohn¬
ort sowie die Aenderungen des Vorstandes und die erneute

Bestellung eines Vorstandsmitglieds anzugeben (zu vergl.
64 , 67 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) .
In der fünften Spalte sind einzutragen:

die Auflösung , die Entziehung der Rechtsfähigkeit,
die Eröffnung des Konkurses und die Aufhebung
des Eröffnungsbeschlusses;

ferner , unter Angabe des Familiennamens , Vor¬
namens , Berufs und Wohnorts , die Personen der

Liquidatoren und die sie betreffenden Aenderungen;
endlich Bestimmungen , welche die Beschlußfassung

der Liquidatoren abweichend von der Vorschrift
des K. 48 Abs . 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
regeln und nicht schon in der Satzung enthalten
sind (zu vergl . M . 74 bis 76 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs ) .

Die sechste Spalte dient auch zu etwaigen Verweisungen
ans spatere Eintragungen , insbesondere für den Fall , daß
der Inhalt einer Eintragung durch eine spätere Eintragung
nur theilweise geändert wird und deshalb seine Bedeutung
nicht verliert (zu vergl . ß . 5 Abs . 1 ) .

8 - 10 .
Für jeden eingetragenen Verein werden besondere Akten

gehalten . Die Akten sind mit dem Namen des Vereins
und mit der Nummer zu versehen , welche der Verein im

Register führt.
In die Registerakten sind anfzunehmen:

die zur Eintragung bestimmten Anmeldungen nebst
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den ihnen beigcfügten Schriftstücken , die gericht¬
lichen Verfügungen , die Mitteilungen anderer
Behörden und die Nachweise über die Bekannt¬
machungen.

8 - 11 -
Zu dem Register ist ein alphabetisches Verzeichniß der

Vereine zu führen ; haben mehrere Vereine den gleichen
Namen , sv ist die Bezeichnung des Sitzes bcizufügen . Bei
jedem Vereine sind außer der laufende » Nummer die Seiten
anzugebeu , wo er im Register eingetragen ist.

III . Giiterrechtsregister.
8 - 12 .

Für die ein Ehepaar betreffenden Eintragungen ist
eine Seite des Güterrechtsregisters zu verwenden.

8 - 13.
Die Ehegatten sind nach Familiennamen und Vor¬

namen , der Man» unter Bezeichnung seines Berufs und
Wohnsitzes, die Frau unter Beifügung ihres Gcburtsnamens,
über den Spalten des Formulars anzngeben . Ist bei dem
Gericht offenkundig, daß sich am Wohnorte des Ehemannes
mehrere Personen mit gleichem Vornamen und Familien¬
namen und von gleichem Berufe befinden , so ist die Be¬
zeichnung des Mannes durch die Angabe der Zeit und des
Ortes seiner Geburt oder durch die Angabe seiner Elter»
oder in sonstiger Weise zu ergänzen.

In der ersten Spalte ist die laufende Nummer der
Eintragung zu vermerken.

In der zweiten Spalte sind einzutragen:
die Beschränkung oder Ausschließung des der Frau

nach Z . 1357 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu¬
stehenden Rechtes sowie die Aufhebung einer solchen
Beschränkung oder Ausschließung;
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die Ausschließung oder Aeuderung der Verwaltung
und Nutznießung des Mannes sowie die Auf¬
hebung oder Aeuderung einer in dem Güterrcchts-
register eingetragenen Regelung der gnterrcchtlichen
Verhältnisse (zu vergl . Aß . 1371 , 1431 , 1435,
1441 , 1470 , 1526 , 1545 , 1548, 1549 , 1587 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs ; Artikel 16 des zuge¬
hörigen Einführungsgesetzes ) ;

der Einspruch des Mannes gegen den selbständigen
Betrieb eines Erwerbsgeschäfts der Frau oder der
Widerruf seiner Einwilligung sowie die Zurück¬
nahme des Einspruchs oder des Widerrufs (zu
vergl . U . 1405 , 1452 , K . 1519 Abs . 2 , ß . 1525
Abs . 2 , Z . 1549 des Bürgerlichen Gesetzbuchs;
Artikel 16 , Artikel 36 Nr . I des zugehörigen Ein¬
führungsgesetzes) .

Bei der Eintragung von Vorbehaltsgut kann
zur näheren Bezeichnung der einzelnen dazu gehören¬
den Gegenstände auf ein bei den Registeraktcn be¬
findliches Vcrzeichniß Bezug genommen werden.

Die dritte Spalte dient auch zu etwaige» Verweisungen
auf spätere Eintragungen (zn vergl . § . 9 Abs. 5) .

Erfolgt eine Eintragung im Register eines anderen
als des für den Wohnsitz des Mannes zuständigen Ge¬
richts , weil einer der Ehegatten im Bezirke des anderen
Gerichts ein Handelsgewerbe oder ein sonstiges Gewerbe
betreibt (vergl . Artikel 4 des Einführungsgesetzcs zum Han¬
delsgesetzbuch , Artikel 36 Nr . I des Einsührungsgesetzes
zum Bürgerlichen Gesetzbnche) , so ist bei der Eintragung
dieser Grund in der dritten Spalte zn vermerken.

8 - 14-
Die Ertheilung der beglaubigten Abschrift einer Ein¬

tragung zum Zwecke der Wiederholung der Eintragung in
dem Register eines anderen Bezirkes nach Aufhebung des
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bisherigen Wohnsitzes des Mannes (Z . 1561 Abs . 3 Nr . 2
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) ist in der dritten Spalte zn
vermerken.

8 - 15.

Zu dem Register werden besondere Akten gehalten.
In diese Akten sind aufzunehmen : die Eintragungsanträge
nebst den ihnen beigefügten Schriftstücken , die gerichtlichen
Verfügungen und die Nachweise über die Bekanntmachungen.

8 - 16.

Zu dem Register ist ein alphabetisches Verzeicbniß der
Eintragungen nach dem Namen des Ehemannes unter An¬
gabe der Seite des Registers zu führen.

In Ergänzung der vorstehenden Bestimmungen des
Bundesraths wird Folgendes angeordnet:

Artikel 1.

Die Register werden in dauerhaft gebundenen Bänden
geführt . Die Bogengröße beträgt bei dem Vereinsrcgister
46X56 ora , bei dem Güterrechtsregister 40,5X51 oin.

Jeder Band enthält entsprechend der Reihenfolge der
Anlegung eine römische Ziffer.

Artikel 2.

Werden Anmeldungen zur Eintragung in das Vereins¬
register oder Anträge auf Eintragungen in das Güterrechts¬
register persönlich bei Gericht erklärt , so ist das Protokoll
in der Regel von dem Gerichtsschreiber des Registergerichts
auszuuehmen . Der Richter hat sich der Aufnahme zu un¬
terziehen , wenn bei dem Gerichtsschreiber die zur Beurthei-
lung der Verhältnisse erforderliche Nechtskenntniß nicht zu
erwarten ist.
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Artikel 3.

Die Verfügung auf die Anmeldungen und auf alle
das Register betreffenden Gesuche und Anträge liegt dem

Richter ob . Er hat insbesondere die Eintragungen in das

Register und die erforderlichen Bekanntmachungen zu ver¬

fügen sowie die im Z . 69 des Bürgerlichen Gesetzbuchs , im

Z . 34 der Grnndbuchordnung und im § . 162 des Reichs¬
gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts¬
barkeit erwähnten Bescheinigungen und Zeugnisse auszustellen.

Die Eintragung ist von dem Richter auch dann anzu¬
ordnen , wenn sie von dem Beschwerdegericht oder gemäß
Z . 143 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit verfügt ist.

Artikel 4.

Wird eine Eintragung abgelehnt , so sind die Gründe
der Ablehnung mitzutheilen.

Artikel 5.

Der Gerichtsschreiber hat die Eintragung in das Re¬

gister zu bewirken und die verfügten Bekanntmachungen
hcrbeizuführen.

Artikel 6.

Die Eintragungen sind deutlich und ohne Abkürzungen
zu schreiben ; in dem Register darf nichts radirt oder sonst
unleserlich gemacht werden.

Artikel 7.

Eine Eintragung , die durch eine spätere Eintragung
ihre Bedeutung verloren hat (Bestimmungen des Bnndcs-

raths Z . 5 Abs . 1 Satz 2 ) , ist nicht zu dnrchstrcichcn,
sondern , nach Maßgabe der Anordnung des Richters , roth

zu unterstreichen.
In die Abschriften ans den Registern sind die roth
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unterstrichenen Eintragungen nur aufzunehmen , soweit
dies beantragt oder nach den Umständen angemessen ist.

Artikel 8.

Schreibfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten,
die in einer Eintragung Vorkommen (Bestimmungen des
Bundesraths ß . 5 Abs . 2) , dürfen nur auf Grund einer
Verfügung des Richters berichtigt werden . Die Berichti¬
gung des Vereinsregisters ist dem Vorstände , den Liquida¬
toren oder dem Konkursverwalter des Vereins , die Berich¬
tigung des Güterrechtsregisters den Ehegatten bekannt zu
machen . Die öffentliche Bekanntmachung kann unterbleiben,
wenn die Berichtigung einen offenbar unwesentlichen Punkt
der Eintragung betrifft.

Artikel 9.

In dem Vermerk über die Eintragung , den der Ge¬
richtsschreiber in die Registerakten aufznnehmcn hat (Bnndes-
rathsbestimmungcu tz . 4 Abs . 2 ) , ist der Tag anzugebe » ,
au welchem die Eintragung erfolgt ist.

Artikel 10.

Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung einer
Eintragung ist zu veranlassen , sobald die Eintragung er¬
folgt ist und ohne daß eine andere Eintragung abgewartet
werden darf.

Artikel 11.

Auf eine leicht verständliche und knappe Fassung der
öffentlichen Bekanntmachungen ist Bedacht zu nehmen.

Erfolgen mehrere Bekanntmachungen desselben Ge¬
richts gleichzeitig , so sind sie thnnlichst zusammcnzufassen.

Der Bezeichnung des Gerichts ist eine Nameusunter-
schrift nicht bcizufügcn . Ucbcrflüssige Absätze sind zu ver¬
meiden . Die Spaltenüberschriften des Registers , die Unter-
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schrift des Registerführers (Bestimmungen des Bundcsraths

K. 3 Satz 2 ) , die Verfügung , durch welche die Eintragung

angeordnet ist , die Geschäftsnummer sowie etwaige bei der

Eintragung erfolgte Verweisungen auf andere Stellen des

Registers oder auf Aktenstellen (vergl . Bestimmungen des

Bundesraths Z 4 Satz 1 ) sind nicht zu veröffentlichen.

Die Bekanntmachung ist nur einmal zu bewirken ; ihr
Wortlaut ist vor der Absendung an das für die Bekannt¬

machungen des Gerichts bestimmte Blatt dem Richter zur

Genehmigung vorzulegen . Weicht der Inhalt der Bekannt¬

machung von dem der Eintragung ab (Bürgerliches Gesetz¬
buch K . 1562 Abs . 2 ) , so hat der Richter den Inhalt der

Bekanntmachung wörtlich anzugcben.

Artikel 12.

Die in den ZK . 130 , 159 , 161 des Reichsgesetzes über

die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vorge¬
schriebene Bekanntmachung der Eintragung au den Antrag¬

steller sowie an den Ehegatten des Antragstellers hat , so¬
weit thunlich , unter Benutzung von Formularen zu er¬

folgen ; die Ausfüllung der Formulare ist in der Regel von

dem Gerichtsschreiber zu bewirken.

Soweit nach den bestehenden Vorschriften die Zusen¬

dung durch die Post zu bewirken ist , sind zu den Bekannt¬

machungen , die eine Eintragung in das Vcreiusregistcr

betreffen , regelmäßig Postkarten zu verwenden , auf deren

Rückseite sich das Formular befindet . Zu Bekanntmachun¬

gen , die eine Eintragung in das Güterrechtsregistcr be¬

treffen , sollen Postkarten nicht verwendet werden.

Der Gerichtsschreiber hat die Bekanntmachungen zu

unterschreiben und in den Akten bei der gerichtlichen Ver¬

fügung zu vermerken , wem die Bekanntmachung zur Beför¬

derung übergeben und wann die Uebcrgabe erfolgt ist.
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Artikel 13.

Die Beglaubigung vvu Abschriften der Eintragungen
und der zum Register eingereichten Schriftstücke liegt dem
Gerichtsschreiber ob.

Wird eine auszugsweise Abschrift ertheilt , so sind bei
der Beglaubigung die Vorschriften des Z . 24 und des
Z . 33 Absatz 2 des Oldenburgischen Gesetzes vom 15 . Mai
1899 zur Ausführung des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu beobachten.

Artikel 14.

Der Gerichtsschreiber hat das Vereinsregister nebst den
von dem Vereine zum Register eingereichten Schriftstücken
sowie das Güterrechtsregister nebst denjenigen Schriftstücken,
auf welche bei den Eintragungen in das Güterrechtsregister
Bezug genommen ist (Bestimmungen des Bnndesraths
Z . 13 Abs . 3 a . E .) , während der gewöhnlichen Dienst¬
stunden einem Jeden auf Ersuchen zur Einsicht vorzulege » ,
ohne daß es einer richterlichen Anordnung bedarf.

Artikel 15.

In dem Vereinsregister sind außer den zwei gegenüber-
stehenden Seiten , die nach Z . 8 der Bestimmungen des
Bundesraths für jeden Verein zu verwenden sind , geeig¬
neten Falls für spätere Eintragungen die erforderlichen
Seiten freiznlassen.

Artikel 16.

Wird der Sitz eines eingetragenen Vereins aus dem
Bezirke des Registergcrichts verlegt , so sind bei der Ein¬
tragung der Verlegung in die Spalte 2 des Registers alle
den Verein betreffenden Eintragungen roth zu unter¬
streichen.
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Artikel 17.

Sind bei den einen Verein betreffenden Eintragungen
so zahlreiche Aenderungen eingetreten , daß durch die Ein¬

tragung der Aenderungen die Uebersichtlichkeit des Registers
erheblich beeinträchtigt wird , so sind die noch gültigen Ein¬

tragungen unter einer neuen Nummer an eine andere Stelle

des Registers zu übertragen ; dabei ist an dieser ans die

bisherige Nummer und Stelle und an der letzteren auf die

neue Stelle zu verweisen.
Die Übertragung ist dem Vorstände des Vereins , den

Liquidatoren oder dem Konkursverwalter unter Mittheilung
von dem Inhalte der neuen Eintragung bekannt zu machen.

Bestehen Zweifel über die Art oder den Umfang der

Nebertragung , so sind die im Abs . 2 bezeichnten Personen

vorher zu hören.

Artikel 18.

Das Güterrechtsregister dient im Fürstenthnm Birkenfeld

auch zur Aufnahme derjenigen Eintragungen , welche nach Z . 61

Satz 2 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz¬

buch in Ansehung der zur Zeit des Inkrafttretens des

Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehenden Ehe » zu erfolgen

haben.

Artikel 19.

Diese Verfügung tritt am 1 . Januar 1900 in Kraft.
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Anlagen zu den Bestimmungen des Bundesraths.

Formulare

für

das Vereinsregister und das Güterrechtsregister.
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Formular für das

Nummer des

2. u.

Nummer
der

Eintragung,

Name und Sitz
des

Bcrciu s.
Satzu u g.
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Vereinsregijter.

Vereinsregisters

4 . 5 . 6 .

V o r st a n d.

Auflösung;
Entziehung der Rechts¬

fähigkeit ; Konkurs;
Liquidatoren.

Bemerkungen.

c)
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Formular für das Gülerrechtsregister.
Bezeichnung

der
Ehegatten:

Nummer
der Rechtsverhältniß Bemerkungen.

Eintragung.



Muster

für

das Veremsregister und das Güterrechtsregister.
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Muster sur das
Nummer des

I. 2. 3.

Nummer

der

Eintragung.

Name und Sitz
des

Vereins.
Satz u II g.

1 . Cvncordia,
Berlin.

Die Satzung ist am I . Mai 1900 errichtet . Der Vor¬
stand kann Grundstücke nur auf Grund eines Beschlusses
der Mitgliederversammlung veräußern . Zur Beschluß¬
fassung des Vorstandes ist Einstimmigkeit erforderlich.
(Bl . oder Nr . d . Ä .)

I . Juli
lNiime des

2. Durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom 20 . Sep¬
tember 1900 sind die Bestimmungen über die Auf¬
nahme neuer Mitglieder geändert . (Bl . oder Nr . d . A .)

l . Oktober 1900.
(Name des Registerfllhrers.1

4. Rach Beschluß der Mitgliederversammlung vom 25 . No¬
vember 1900 kann der Vorstand Darlehen von mehr
als dreihundert Mark nur auf Grund eines Beschlusses
der Mitgliederversammlung aufnehmen . ( Bl . oder
Nr . d . A)

2 . Januar 1902.
(Name des Registcrführers.)

5.
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Vereinsregister.
Vereinsregisters 1.

4. b. 6.

V o r si a ii d.
Auflösung;

Entziehung der Rechtsfähigkeit;
Konkurs ; Liquidatoren.

Bemer¬
kungen.

Kaufmann Johann Neumann
u .Fabrikam Heinrich Schmidt,
beide in Berlin , Kaufmann Fritz
Freudenberg in Charlotten¬
burg . sBl . oder Nr . d . A .)

isoa.
Registerführers.)

Johann Neumann ist ausge¬
schieden ; statt seiner ist der
Rentner Karl Köhler in Ber¬
lin bestellt . (Bl . oder Nr.
d . A .)

_ _ 1 . Oktober 1801.
(Name des Registersührers.)

. - . .
>

Der Verein ist durch Beschluß der
Mitgliederversammlung vom 13.
Februar 1902 aufgelöst . Zu
Liquidatoren sind bestellt der
Kaufmann Hermann Meyer und
der Fabrikant Georg Kvhn , beide
in Berlin . (Bl . oder Nr . d . A .)

1b . Februar 1802.
(Name des Registersührers.)
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Muster für das Gütestrechtsregister.
Bezeichnung Lehmann , Heinrich Karl , Kaufmann zn Berlin , und
Ehegatten : Anna geb . Müller.
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Bekanntmachung des Staatsministee tums , Departement der Justiz,
betreffend die Führung des Handelsregisters.

Oldenburg, den 7 . December 1899.

Auf Grund des Z . 13 des Gesetzes für das Groß-
hcrzogthnm Oldenburg vom 15 . Mai 1899 zur Ausfüh¬
rung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (Gesetz - Sammlung Baud 32 , S . 437) werden
die nachstehenden

Vorschriften
über die Führung des Handelsregisters

bekannt gemacht.

Oldenburg, den 7 . December 1899.

Staatsministerium,
Departement der Justiz.

Flor.
Becker.

Vorschriften
über die Führung des^ Handelsregisters.

I . Allgemeines.

8 - 1 -
Die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister

sowie die zur Aufbewahrung bei dem Gerichte bestimmten
Zeichnungen sind , wenn sie persönlich bei Gericht bewirkt
werden , in der Regel von dem Gerichtsschreiber des Re-
gistergerichts zu Protokoll zu nehmen . Der Richter hat
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sich der Aufnahme zu unterziehen , wenn bei dem Gcrichts-
sehreiber die zur Benrthcilung der Verhältnisse erforder¬
liche Rechtskenntniß nicht zu erwarten ist.

8 - 2 .
Die Verfügung auf die Anmeldungen zur Eintragung

und aus alle das Register betreffende Gesuche und Anträge
liegt dem Richter ob . Er hat insbesondere die Eintragun¬
gen in das Register und die erforderlichen Bekannt¬
machungen zu verfügen sowie die im H . 9 Abs . 3 des
Handelsgesetzbuchs und im Z . 33 der Grnndbuchordnung
erwähnten Bescheinigungen und Zeugnisse auszustellen.

Die Eintragung ist von dem Richter auch dann anzu¬
ordnen , wenn sie von dem Beschwerdegericht oder gemäß
Z . 143 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit verfügt ist.

8 - 3.

Der Richter hat dafür Sorge zu tragen , daß die ge¬
setzlich vorgeschriebenen Eintragungen in das Register er¬
folgen . Zu diese' m Zwecke und zur Vermeidung unzuläs¬
siger Eintragungen hat er in zweifelhaften Fällen , soweit die
erforderliche Auskunft nicht auf andere Weise einfacher und
schneller beschafft werden kann , in der Regel das Gutachten
der vorhandenen Organe des Handelsstandes (Verband der
Handels - und Gewerbe - Vereine für das Herzogthum Olden¬
burg , Handelskammer für das Herzogthum Oldenburg , Ge¬
werberath für das Oberstem - Jdarer Fabrikwesen ) ein¬
zuholen.

8 - 4 .
Wird eine Eintragung nbgelehnt , so sind die Gründe

der Ablehnung mitzntheilen.
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8 - 5.

Die Eintragungsverfügung hat den Wortlaut der Ein¬

tragung festzustellen ; der Wortlaut der öffentlichen Be¬

kanntmachung ist insoweit anzugeben , als ihr Inhalt von
dem der Eintragung verschieden ist.

8 - 6 .
Der Gerichtsschreiber hat die Eintragung in das Re¬

gister zu bewirken und die verfügten Bekanntmachungen
herbeizuführeu.

8 - 7 .
Die Beglaubigung von Abschriften der Eintragungen

und der zum Register eingereichten Schriftstücke liegt dem

Gerichtsschreiber ob.
Wird eine auszugsweise Abschrift ertheilt , so sind bei

der Beglaubigung die Vorschriften des K. 24 und des Z . 33

Absatz 2 des Oldenburgischen Gesetzes vom 15 . Mai 1899

zur Ausführung des Gesetzes über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit zu beobachten.

8 - 8 .

Der Gerichtsschreiber hat das Register sowie die zum
Register eingereichten Schriftstücke während der gewöhn¬
lichen Dienststunden einem Jeden auf Ersuchen zur Einsicht
vorzulegeu , ohne daß es einer richterlichen Anordnung
bedarf.

8 - 9.

Für jede Firma werden besondere Akten gehalten.
Werden Urkunden , die zu dem Register einzureichen

waren , zurückgegeben , so ist eine beglaubigte Abschrift zurück¬
zubehalten . In der Abschrift können diejenigen Theile der
Urkunde , welche für die Führung des Handelsregisters ohne
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Bedeutung sind , weggelusseu werden ; der Richter bestimmt
den Umfang der Abschrift.

Ist die Urkunde in anderen der Vernichtung nicht
unterliegenden Akten des Amtsgerichts enthalten , so genügt
eine Verweisung auf die anderen Akten.

>. 10 .

Von dem Registergerichte sind bis zum 6 . Dezember
jeden Jahres das Blatt oder die Blätter zu bezeichnen , in
denen außer im Reichsanzeigcr während des nächsten Jahres
die Bekanntmachung der Eintragungen in das Register er¬
folgen soll.

Der Gerichtsschreiber des Rcgistcrgerichts hat von der
erfolgten Bezeichnung bis zum 8 . Dezember der Gerichts¬
schreiberei des Oberlandesgerichts unter Benutzung eines der
Anlage 1 entsprechenden Formulars eine Anzeige zu er¬
statten . Dabei sind die einzelnen für die Bekanntmachungen

estimmten Blätter , außer bei der erstmaligen Erstattung
der Anzeige , nur insoweit anzugebcu , als in der Auswahl
der Blätter gegenüber dem Vorjahr eine Aenderuug ein-
tritt . Soweit dies nicht der Fall ist , hat der Gerichts¬
schreiber einen entsprechenden Vermerk in das Formular
aufzuuehmeu.

Der Gerichtsschreiber des Oberlandesgerichts hat die
eiugegangeneu Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollstän¬
digkeit zu Prüfen , die Beseitigung etwaiger Fehler und
Lücken schleunigst herbcizuführeu und die Anzeigen , in denen
gemäß dem Abs . 2 einzelne für die Bekanntmachungen be¬
stimmte Blätter angegeben sind , — im Jahre 1900 also
die sämmtlichcn Anzeigen — bis zum 16 . Dezember dem
Reichs Justizamte zu übermitteln . Damit hat er vom De¬
zember 1901 an die Anzeige zu verbinden , daß bezüglich
der übrigen Registergerichte des Oberlandesgerichtsbezirkes
eine Aenderuug in der Wahl der Blätter nicht einge¬
treten ist.



8 - ii.
Die Veröffentlichung einer Eintragung ist zu veran¬

lassen , sobald die Eintragung erfolgt ist und ohne daß eine
andere Eintragung abgcwartet werden darf.

8 - 12 .

Auf eine leicht verständliche und knappe Fassung der
öffentlichen Bekanntmachungen ist Bedacht zu nehmen.

Erfolgen mehrere Bekanntmachungen desselben Gerichts
gleichzeitig , so sind sie thunlichst znsammenzufassen.

Der Bezeichnung des Gerichts ist eine Nameusunter-
schrift .nicht beizufttgen . Ueberflüssige Absätze sind zu ver¬
meiden. Die Spaltenüberschriften des Registers, die Unter¬
schrift des Gerichtsschreibers , die Verfügung , durch welche
die Eintragung angcordnet ist , die Geschäftsnummer sowie
etwaige bei der Eintragung erfolgte Verweisungen auf
andere Stellen des Registers oder ans Aktenstellen sind
nicht zu veröffentlichen.

Die Bekanntmachung ist in jedem Blatte (K . 10) nur
einmal zu bewirken ; ihr Wortlaut ist vor der Absendnng
au die Blätter dem Richter zur Genehmigung vorzulegeu.

8 - 13.

Die Bekanntmachung der Eintragung an den Antrag¬
steller hat , soweit thunlich , unter Benutzung von Formu¬
laren zu erfolgen ; die Ausfüllung der Formulare ist in
der Regel von dem Gerichtsschreiber zu bewirken.

Soweit nach den bestehenden Vorschriften die Zusen¬
dung durch die Post zu bewirken ist , sind zu den Be¬
kanntmachungen regelmäßig Postkarten , auf deren Rückseite
sich das Formular befindet , zu verwenden.

Der Gerichtsschreiber hat die Bekanntmachungen zu
unterschreiben und in den Akten bei der gerichtliche » Ver-
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fügnng zu vermerke» , wem die Bekanntmachung zur Beför¬
derung übergeben und wann die Uebergabe erfolgt ist.

8 - 14.
Den vorhandenen Organen des Handelsstandes (Z . 3 ) ist

1 . von der Eintragung einer neuen Firma in das Re¬
gister unter Bezeichnung des Ortes der Niederlassung
oder des Sitzes der Gesellschaft und bei Einzelkauf-
lcuten , offenen Handelsgesellschaften , Kommandit¬
gesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien
unter Bezeichnung der Inhaber oder der persönlich
haftenden Gesellschafter,

2 . von der Aendernng einer eingetragenen Firma , der
Inhaber oder der persönlich haftenden Gesellschafter
sowie des Ortes der Niederlassung oder des Sitzes
der Gesellschaft,

3 . von dem Erlöschen einer Firma
durch den Gerichtsschreiber Mittheilung zu machen.

Die Mittheilung erfolgt nach dem Schluffe jedes Ka¬
lendervierteljahrs mittelst Uebersendung von Listen nach den
anliegenden Formularen . Gegebenen Falls ist eine Fehl¬
anzeige zu übersenden.

Im unmittelbaren Anschluß an die Eintragung in das
Register ist von dem Gerichtsschreiber ein Vermerk in den
Listen zu machen.

Gehört der Bezirk des Registergerichts nur theilweise
zu dem Bezirk einer Handelskammer oder einer der im
Abs 1 bezeichnten Korporationen , so ist der Umfang der
Mittheilungen entsprechend zu beschränken.

8 - 15-
Das Handelsregister besteht aus zwei Abtheilungen.
In die Abtheilung ^ werden eingetragen die Firmen

der Einzelkaufleute , die offenen Handelsgesellschaften und
die Kommanditgesellschaften.



In die Abtheilnng 8 werde » eingetragen die Aktien¬

gesellschaften , die Kommanditgesellschaften auf Aktien , die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung nnd die in den
ZK . 33 , 36 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten juristischen
Personen.

Für jede Abtheilung wird ein besonderes Register nach
den anliegenden Formularen angelegt.

Die Register werden in mehreren dauerhaft gebundenen
Bänden geführt . Es ist dazu Papier von einer Bogen¬
größe von 46X56 Lin zu verwenden.

Jeder Band einer Abtheilung erhält entsprechend der

Reihenfolge der Anlegung eine römische Ziffer und ist mit

laufenden Seitenzahlen zu versehen.

Die Eintragungen sind deutlich und ohne Abkürzungen
zu schreiben ; in dem Register darf nichts radirt oder sonst
unleserlich gemacht werden.

Jede Firma ist unter einer in derselben Abtheilung
fortlaufenden Nummer in das Register einzutragen.

Für die eine Firma betreffenden Eintragungen sind
zwei gegenüberstehende Seiten des Registers zu verwenden.

Für spätere ^Eintragungen sind geeigneten Falls , insbeson¬
dere bei den in Abtheilung 8 des Registers eingetragenen
Gesellschaften und juristischen Personen , die erforderlichen
Seiten freizulassen.

Wird die Firma geändert , ohne daß die übrigen Ein¬

tragungen eine wesentliche Aenderung erfahren , so ist dies
in der Spalte , wo die bisherige Firma eingetragen war,

8 . 16.

8 - 18.

8 - 19.
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zu vermerken . Anderenfalls ist die neue Firma unter einer
neue » Nummer an einer anderen Stelle des Registers ein¬

zutragen ; dabei ist au dieser auf die bisherige Stelle und
an der letzteren auf die neue Stelle zu verweisen.

8 - 20 .

Jede Eintragung ist mit einer laufenden Nummer zu
versehen und mittelst eines alle Spalten des Formulars
durchschueidenden Querstrichs von der folgenden Eintragung
zu trennen.

Erfolgen mehrere Eintragungen gleichzeitig , so erhalten
sie nur eine laufende Nummer.

8 - 21 .

Jeder Eintragung ist außer der Angabe des Tages
der Eintragung und außer der Unterschrift des Gerichts^
schreibers eine Verweisung auf die Stelle der Rcgisterakteu
beizufügen , wo sich die zu Grunde liegende gerichtliche
Verfügung befindet.

Die Eintragung ist unter Bezeichnung des Tages , au
dem sie erfolgt ist , von dem Gerichtsschreiber in den Re¬

gisterakten bei der gerichtlichen Verfügung zu vermerken.

8 - 22 .

Aenderunge » des Inhalts einer Eintragung sowie
Löschungen sind unter einer neuen laufenden Nummer in

diejenige Spalte des Registers einzutragen , in welcher sich
die zu ändernde oder zu löschende Eintragung befindet.
Eine Eintragung , die durch eine spätere Eintragung ihre
Bedeutung verloren hat , ist nach Maßgabe der Anordnung
des Richters roth zu unterstreiche » .

In die Abschriften aus dem Register sind die roth
unterstrichenen Eintragungen nur aufzunehmen , soweit dies

beantragt oder nach den Umständen angemessen ist.



Schreibfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten,
die in einer Eintragung Vorkommen , sind neben dieser Ein¬

tragung in der Spalte „ Bemerkungen " nach Maßgabe der

Anordnung des Richters zu berichtigen . Die Berichtigung
ist den Betheiligten bekannt zu machen . Die öffentliche
Bekanntmachung kann unterbleiben , wenn die Berichtigung
einen offenbar unwesentlichen Punkt der Eintragung betrifft.

8 - 24.

Erfolgt eine Eintragung auf Grund einer rechtskräfti¬
gen oder vollstreckbaren Entscheidung des Prozeßgerichts , so
ist dies bei der Eintragung im Register zu vermerken . Wird
die Entscheidung , auf Grund deren die Eintragung erfolgt
ist , aufgehoben , so ist die Aufhebung in dieselbe Spalte des

Registers einzutragen.

8 - 25.

Soll eine Eintragung von Amtswcgcn gelöscht werden,
weil sic wegen Mangels einer wesentlichen Voraussetzung
unzulässig war , so erfolgt die Löschung durch Eintragung
des Vermerks „ Von Amtswegen gelöscht " .

8 - 26.

Wird die Hauptniederlassung eines Einzelkansmanns
oder der Sitz einer Handelsgesellschaft oder juristischen Per¬
son aus dem Bezirke des Registergerichts verlegt und besteht
im Bezirke dieses Gerichts auch keine Zweigniederlassung,
so sind bei der Eintragung der Verlegung in die Spalte 2
des Registers alle die Firma betreffenden Eintragungen
roth zu unterstreichen.

8 - 27.

Sind bei den eine Firma betreffenden Eintragungen
so zahlreiche Aendcrungen eingetreten , daß durch die Ein-
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tragung der Aeiidcruiige» die Übersichtlichkeit des Registers
erheblich beeinträchtigt wird , so sind die noch gültigen Ein¬
tragungen unter einer neuen Nummer an eine andere Stelle
des Registers zu übertragen ; dabei ist an dieser auf die
bisherige Nummer und Stelle und an der letzteren auf die
neue Stelle zu verweisen.

Die Uebertragung ist den Betheiligten unter Mitthei¬
lung von dem Inhalte der neuen Eintragung bekannt zu
machen.

Bestehen Zweifel über die Art oder den Umfang der
Uebertragung, so sind die Betheiligten vorher zu hören.

II . Mitteilung des Registers.

8 - 28.
1 . In Spalte 1 ist die laufende Nummer der die

Firma betreffenden Eintragungen anzugeben.
2 . In Spalte 2 sind die Firma , der Ort der Nieder¬

lassung , der Sitz der Gesellschaft und die darauf sich be¬
ziehenden Aendcrungen einzutragen . Ebendort finden die
Vermerke über Zweigniederlassungen , auch wenn diese sich
im Bezirke des Registergerichts befinden oder eine andere
Firma als die Hauptniederlassung haben , sowie die Ver¬
merke über das Vorhandensein einer Hauptniederlassung
ihren Platz.

3 . In Spalte 3 sind der Name , Vorname , Stand
und Wohnort des Einzelkanfmanns oder der persönlich haf¬
tenden Gesellschafter anzugeben.

4 . Die Spalte 4 dient zur Aufnahme aller die Pro¬
kura betreffenden Eintragungen ; Name , Vorname und Wohn¬
ort der Prokuristen sind anzugeben.

5 . In Spalte 5 sind die der Eintragung unterliegen¬
den Rechtsverhältnisse bei Einzelkaufleuten , z . B . die Er¬
öffnung des Konkurses sowie das Erlöschen ihrer Firma
einzntragen.
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Ebendort ist bei dem Erwerbe eines Handelsgeschäfts
durch einen Einzelkaufmann im Falle der Fortführung der

bisherigen Firma eine von den Vorschriften des Z . 25
Abs . 1 des Handelsgesetzbuchs abweichende Vereinbarung
einzutragen.

6 . In Spalte 6 ist zunächst zu vermerken , ob die

eingetragene Gesellschaft eine offene Handelsgesellschaft oder
eine Kommanditgesellschaft ist.

Sodann sind hier die der Eintragung unterliegenden
Rechtsverhältnisse bei den genannten Gesellschaften , z . B.
der Zeitpunkt ihres Beginns , die Eröffnung des Konkurses,
die Auflösung und Fortsetzung , das Erlöschen der Firma,
der Eintritt und das Ausscheiden von Gesellschaftern sowie
die in Z . 125 Abs . 4 des Handelsgesetzbuchs erwähnten,
die Vertretungsmacht der Gesellschafter betreffenden Ver¬

hältnisse und bei Kommanditgesellschaften der Name , Vor¬
name , Stand und Wohnort der Kommanditisten und der

Betrag der Einlage eines jeden von ihnen nebst den darauf
sich beziehenden Aenderungen einzutragen . Die Auflösung
der Gesellschaft ist in dieser Spalte auch dann zu ver¬
merken , wenn gleichzeitig ein Einzelkaufmann als neuer
Inhaber der Firma eingetragen wird.

In Spalte 6 ist ferner bei dem Erwerb eines Handels¬
geschäfts durch eine offene Handelsgesellschaft oder durch
eine Kommanditgesellschaft im Falle der Fortführung der

bisherigen Firma eine von den Vorschriften des Z . 25 Abs . 1
des Handelsgesetzbuchs abweichende Vereinbarung und bei
Eintritt eines persönlich haftenden Gesellschafters oder eines

Kommanditisten in das Geschäft eines Einzelkanfmanns im

Falle der Fortführung der bisherigen Firma eine von den

Vorschriften des § . 28 Abs . 1 des Handelsgesetzbuchs ab¬

weichende Vereinbarung einzutragen.
In dieselbe Spalte find die Personen der Liquidatoren

unter der Bezeichnung als solche und unter Angabe des
Namens , Vornamens , Standes und Wohnorts , die Be¬

ll
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stimmung , daß sie einzeln handeln können , sowie die hierauf
oder auf ihre Personen sich beziehenden Aenderungen ein¬

zutragen.
7 . Die Spalte 7 ist zur Aufnahme der Verweisung

auf die Registerakten , zur Angabe des Tages der Ein¬

tragung und für die Unterschrift des Gerichtsschreibers
bestimmt.

8 . Die Spalte 8 dient auch zu etwaigen Verweisungen
auf spätere Eintragungen . Den Vermerken in dieser Spalte
ist , wenn in keiner anderen Spalte gleichzeitig eine Ein¬

tragung erfolgt , das Datum und die Unterschrift des Ge¬

richtsschreibers beizufügen.

A. 29.

Wird bei dem Eintritt eines persönlich haftenden Ge¬

sellschafters oder eines Kommanditisten in das Geschäft
eines Einzelkaufmauns oder bei dem Eintritt eines Gesell¬
schafters in eine bestehende Gesellschaft die bisherige Firma
nicht fortgeführt , so ist der Eintritt im Register bei der

bisherigen Firma zu vermerken . Ebendort ist gegebenen
Falls eine von den Vorschriften des Z . 28 Abs . 1 des

Handelsgesetzbuchs abweichende Vereinbarung einzutragen.
Bei der neuen Firma ist der Eintritt in Spalte 6 des

Registers zu vermerken.
An der bisherigen Stelle ist auf die neue Stelle und

an dieser auf die bisherige Stelle in der Spalte „ Be¬

merkungen " zu verweisen.

K. 30.

Geht die Firma eines Einzelkaufmanns , einer offenen
Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf eine

Handelsgesellschaft anderer Art oder auf eine juristische
Person über , so ist die Firma in der Abtheilung des

Registers zu löschen und in die Abtheilung L des Registers
einzutragen.



771

1

§

§

An der bisherigen Stelle ist auf die neue Stelle und
an dieser auf die bisherige Stelle in der Spalte „Be¬
merkungen" zu verweisen.

III . Abtheilung 8 des Registers.

8 - 31-
1 . Die Spalte» 1 , 2 der Abtheilung 8 sind zu den¬

selben Eintragungen wie die Spalten 1 , 2 der Abtheilung A
zu verwenden.

2 . In Spalte 3 sind der Gegenstand des Unter¬
nehmens und die darauf sich beziehenden Aenderungen an¬
zugeben.

3 . In Spalte 4 ist bei Aktiengesellschaften und bei
Kommanditgesellschaften auf Aktien die Höhe des Grund¬
kapitals , bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die
Höhe des Stammkapitals anzugeben . Ebendort sind die
Erhöhung oder die Herabsetzung des Grund - oder Stamm¬
kapitals und , soweit die Eintragung der darauf gerichteten
Beschlüsse gesetzlich vorgeschrieben ist , auch diese einzutragen.

4 . In Spalte 5 sind bei Aktiengesellschaften und
juristischen Personen die Mitglieder des Vorstandes und
deren Stellvertreter , bei Kommanditgesellschaften auf Aktien
die persönlich haftenden Gesellschafter , bei Gesellschaften
mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer und deren
Stellvertreter mit Namen , Vornamen, Stand und Wohnort
einzutragen . Ebendort und in gleicher Weise sind die
Liquidatoren unter der Bezeichnung als solche einzutragen.

5 . Die Spalte 6 dient zur Aufnahme aller die Prokura
betreffenden Eintragungen ; Name, Vorname und Wohnort
der Prokuristen sind anzugeben.

6 . In Spalte 7 sind einzutragen:
sh die Art der eingetragenen Gesellschaft oder juristi¬

schen Person;

Z
3*
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d ) der Tag der Feststellung oder des Abschlusses des

Gesellschaftsvertrags;
o) die besonderen Bestimmungen des Gesellschaftsver¬

trags oder der Satzung über die Zeitdauer der Ge¬

sellschaft oder des Unternehmens;
ci) die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der

Satzung , welche die Befngniß der Mitglieder des

Vorstandes , der persönlich haftenden Gesellschafter,
der Geschäftsführer oder der Liquidatoren zur Ver¬

tretung der Gesellschaft oder juristischen Person ab¬

weichend von den gesetzlichen Vorschriften regeln;
o) die bei der Bestellung der Liquidatoren über ihre

Vertretnngsbefugniß getroffenen Bestimmungen , so¬
weit diese von den gesetzlichen Vorschriften oder von
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der

Satzung abweichen;
ti ) jede Aenderung in den Personen des Vorstandes,

der persönlich haftenden Gesellschafter , der Geschäfts¬
führer oder Liquidatoren sowie jede Aenderung oder

Beendigung der Vertretnngsbefugniß einer dieser
Personen , bei Aktiengesellschaften außerdem die von dem

Aufsichtsrath auf Grund des Z . 232 Abs . 2 Satz 2
des Handelsgesetzbuchs getroffenen Anordnungen;

Z) jede Aenderung des Gesellschaftsvertrags oder der

Satzung , soweit sie nicht die in den Spalten 2 bis 4

eingetragenen Angaben betrifft . Bei der Eintragung
genügt , soweit nicht die Abänderung die einzutragen¬
den Angaben betrifft , eine allgemeine Bezeichnung
des Gegenstandes der Aenderung ; dabei ist in der

Spalte „ Bemerkungen " auf die bei dem Gericht
eingereichten Urkunden sowie auf die Stelle der Re¬

gisterakten , wo die Urkunden sich befinden , zu ver¬

weisen.
7 . In Spalte 8 sind einzutragen:

die Auflösung;
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die Eröffnung , Einstellung und Aufhebung des Kon¬

kurses sowie die Aufhebung des Eröffnungsbeschluffes;
die Fortsetzung der Gesellschaft;

§ die Beschlüsse über den Ausschluß der Liquidation
in den Fällen der ZZ . 304 , 306 des Handels¬

gesetzbuchs;
die Nichtigkeit der Gesellschaft;
das Erlöschen der Firma.

8 . Die Verwendung der Spalten 9 und 10 richtet sich

nach den Vorschriften über die Benutzung der Spalten 7

und 8 der Abtheiluug

8 - 32 .

Urtheile , durch die ein in das Register eingetragener

Beschluß der Generalversammlung rechtskräftig für nichtig

! erklärt ist , sowie die gemäß Z . 144 Abs . 2 des Reichsge-
§ setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

verfügte Löschung eines Beschlusses sind mittelst eines Ver¬

merkes , der den Beschluß als nichtig bezeichnet , in diejenigen

Spalten des Registers einzutragen , in welche der Beschluß

eingetragen war.

8 - 33 .

Soll eine Aktiengesellschaft , eine Kommanditgesellschaft

auf Aktien oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

als nichtig gelöscht werden , so ist in der nach Z . 142

Abs . 2 , K . 144 Abs . 1 des Reichsgesetzes über die Angele¬

genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergehenden Be-

§ nachrichtigung , sofern der Mangel bis zur Löschung geheilt

werden kann , aus diese Möglichkeit ausdrücklich hinzuweisen.

Die Löschung erfolgt durch Eintragung eines Ver¬

merkes , der die Gesellschaft als nichtig bezeichnet . Das

Gleiche gilt , wenn die Gesellschaft durch rechtskräftiges Ur-

theil für nichtig erklärt ist.
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8 - 34.
Bei dem Uebergang einer in Abtheilung L eingetra¬

genen Firma auf einen Einzelkaufmann , eine Handelsgesell¬
schaft oder eine juristische Person ist die Firma an der
bisherigen Stelle im Register zu löschen und unter einer
anderen Nummer an einer neuen Stelle — und zwar im
Falle des Ueberganges auf einen Einzelkaufmann , eine
offene Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft
in Abtheilung — einzutragen ; dabei ist an jeder der
beiden Stellen in der Spalte „ Bemerkungen " auf die an¬
dere Stelle zu verweisen.

IV . Nebergangs - und Schlußbestimmungen.

8 - 35.

Für die Firmen , welche vor dem 1 . Januar 1900
eingetragen sind , werden die bisherigen Register bis auf
Weiteres fortgeführt. Neue Eintragungen bei diesen Fir¬
men erhalten, wenn sie in den bisherigen Registern erfolgen,
an der nach den bisherigen Vorschriften dafür bestimmten
Stelle ihren Platz.

8 - 36.
Auf eine allmähliche Uebertragung der vor dem 1 . Ja¬

nuar 1900 eingetragenen Firmen in die neuen Register ist
thunlichst Bedacht zu nehmen. In diese sind die bisherigen
Eintragungen nur insoweit aufzunehmen , als es zur Dar¬
stellung des bei der Vornahme der Uebertragung vorhan¬
denen Rechtszustandes erforderlich ist.

In dem bisherigen Register ist auf die Stelle des neuen
Registers, wohin die Uebertragung erfolgt ist , und an
dieser Stelle in der Spalte „ Bemerkungen " auf die Num¬
mer und Stelle der bisherigen Eintragung zu verweisen.
Diese ist in allen Spalten roth zu unterstreichen.



8 - 37.

Die Übertragung ist mit der Angabe , in welcher Art
und in welchem Umfange sie bewirkt werden fall , von dem

Richter zu verfügen und von dem Gerichtsschreiber zu be¬
wirken. Dieser hat den Uebertragungsvermerk in der

Spalte „ Bemerkungen " unter Angabe des Tages der Ueber-

tragung zu unterschreiben.

8 - 38.

Die Uebertragung in die neuen Register muß erfolgen,
wo nach den bisherigen Vorschriften eine Uebertragung an
eine andere Stelle des Registers zu bewirken war . Sie

ist in der Regel auch dann zu veranlassen , wenn bei einer
vor dem 1 . Januar 1900 eingetragenen Firma eine neue

Eintragung erfolgen soll.

8 - 39.

Eine öffentliche Bekanntmachung der Uebertragung
findet nicht statt. Ist gleichzeitig eine neue Eintragung
bewirkt, so bewendet es hinsichtlich ihrer bei den allgemeinen
Vorschriften über die öffentliche Bekanntmachung.

Die Uebertragung ist den Betheiligten unter Mit¬

theilung von dem Inhalte der neuen Eintragung bekannt

zu machen.
Bestehen Zweifel über die Art oder den Umfang der

Uebertragung, so sind die Betheiligten vorher zu hören.

8 - 40.
Wird eine vor dem 1 . Januar 1900 eingetragene

Firma , bei der eine Abweichung von dem ehelichen Güter¬

recht im Register vermerkt war , in das neue Register über¬

tragen oder eine derartige Firma als solche eines Minder-
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kaufmanns im bisherigen Register gelöscht , so ist in diesem
bei der Übertragung oder Löschung anzugeben , daß da¬
durch der Vermerk über die Abweichung von dem ehelichen
Güterrechte nicht betroffen ist . Dieser Vermerk ist nicht
roth zu unterstreichen.

8 - 41.

Eintragungen , die den Güterstand einer vor dem
1 . Januar 1900 geschlossenen Ehe betreffen , sind nach An¬
hörung der Belheiligten von Amtswegen zu löschen , wenn
das Registergericht von der Auflösung der Ehe zuverlässige
Kenntniß erhält.

8 - 42.

Nach dem 1 . Januar 1900 ist unverzüglich auf die
Anmeldung derjenigen Firmen hinzuwirken , die abweichend
von dem bisherigen Rechte künftig in das Register einzu¬
tragen sind.

Ebenso ist die alsbaldige Löschung derjenigen Ein¬
tragungen herbeizuführen , die auf Grund des bisherigen
Landesrechts bewirkt , in Zukunft aber unzulässig sind.

Endlich ist alsbald zu veranlassen , daß die bestehenden
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien,
deren Firma aus Personennamen zusammengesetzt ist und
nicht erkennen läßt , daß eine Aktiengesellschaft oder Kom¬
manditgesellschaft auf Aktien die Inhaberin ist , eine dem
8 - 20 des Handelsgesetzbuchs entsprechende Bezeichnung in
die Firma aufnehmen.

8 - 43.

Dem Registergerichte der Hauptniederlassung ist die
Eintragung einer Zweigniederlassung , auch wenn sie vor
dem 1 . Januar 1900 erfolgt ist , behufs Eintragung eines
entsprechenden Vermerkes mitzutheilen . Die Mittheilung
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unterbleibt , wenn die Errichtung der Zweigniederlassung
bereits in dem Register der Hauptniederlassung vermerkt

und dies dem Registergerichte der Zweigniederlassung be¬

kannt ist.

8 - 44.

Diese Verfügung tritt am 1 . Januar 1900 in Kraft.
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Anlage I.

Blätter , die neben dem Reichsanzeiger bestimmt
sind, für die Bekanntmachungen

Amtsgericht . *)
aus dem

Handelsregister.

aus dem Genossenschaftsregister

bei kleineren
Genossenschaften?)

bei anderen
Genossenschaften.

1) Der Bezeichnung des Amtsgerichts ist in Klammer diejenige des Ober¬
landesgerichts beiznfiigen , zu dessen Bezirke das Amtsgericht gehört.

2) Bei kleineren Genossenschaften finden die Bekanntmachungen nur in einem
einzigen Blatte neben dem Reichsanzeiger statt (Genossenschaft? gesetz Z . 156) .
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Anlage 2.
Benachrichtigung der Organe
des Handelsstandes von neu

eingetragenen Firmen.

An das Handelsregister des Amtsgerichts in . .
sind während des . Kalendervierteljahrs 19. folgende Fir¬
men neu eingetragen worden:

Lau¬
fende
Num- Firma.

mer.

Ort
der Niederlassung;

Sitz
der Gesellschaft.

Bezeichnung
des

Einzelkaufmanns
oder der

persönlich haften¬
den Gesellschafter.

Bemerkungen.



Anlage 3.
Benachrichtigung der Organe
des Handelsstandes von Aen-
derungen der Eintragungen.

Sei den in das Handelsregister des Amtsgerichts in .
. eingetragenen Firmen sind während des . Ka¬
lendervierteljahrs 19. folgende Aenderungen der Firma , der In¬
haber , der persönlich haftenden Gesellschafter , des Ortes der Nieder¬
lassung oder des Sitzes der Gesellschaft eingetragen worden:

Lau¬

sende
Num-

Firm a.

mer.

Aenderungen

der Firma.

der Inhaber
oder

der persönlich
haftenden

Gesellschafter.

des Ortes der
Riede , lassung

oder des
Sitzes der
Gesellschaft.

Bemerkungen.
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Anlage 4.
Benachrichtigung der Organe
des Handelsstandes von dem

Erlöschen von Firmen.

Von den in das Handelsregister des Amtsgerichts in .
. eingetragenen Firmen sind während des . Ka¬
lendervierteljahrs19. die folgenden gelöscht worden:

Laufende
Nummer. Firma. Bemerkungen.
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Anlage 5.

Handelsregister

dcS

Großherzoglichen Amtsgerichts in

^ btheilung

Band I.
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1. 2. 3. 4, 5.
§

'-> A,

A ^
Firma;

Orl der Niederlassung;
Sitz der Gesellschaft.

Bezeichnung
des Einzelkaufmanns

oder der
persönlich haftenden

Gesellschafter,

Prokura. Rechtsverhältnisse
bei Einzelkanflenlen.

i. Johann Müller , Olden-
bürg.

Johann Christian Müller,
Kaufmann , Oldenburg,

2. In Jever ist eine Zweig¬
niederlassung errichtet.

3. Die Firma ist in:
Johann Christian Müller

geändert.

-t. Anton Volte , Kaufmann,
Oldenburg.

Der Uebergang der in dem Be¬
triebe des Geschäfts begrün¬
deten Forderungen ist bei dein
Erwerbe des Geschäfts durch
Anton Bolte ausgeschlossen.

Georg Danz , Kaufmann,
Oldenburg,

0. Hermann Franke , Kauf¬
mann , Oldenburg,

Dein Engelbert Kleine und dem Ferdi-
nand Lampe , beiden in Oldenburg,
ist Gesammtproknra ertheilt . Ein Jeder
von ihnen ist auch in Gemeinschaft mit
einem der Gesellschafter Danz und
Franke zur Vertretung der Gesell-
schüft ermächtigt.

7. Die Prokura des Engelbert Kleine und
des Ferdinand Lampe ist erloschen.

Fortsetzung der Eintragungen k. S,
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Nummer der Firma

<>. 7. 8.

Rechtsverhältnisse bei Handelsgesellschaften.

Actenmimmer;

Tag der Eintragung;

Unterschrift.

Bemerkungen.

u . u . l.
2 . Januar 1900.

N . N.

n . a . 3.
3 . April 1900.

N . N.

u . u . 6.
10 . Juli I960.

N . N.

ii . u . 10.
31 . Januar 1901.

N . N.

Offene Handelsgesellschaft.
Georg Danz ist in das Geschäft als persönlich haftender Gesellschafter eingelreten.
Die Gesellschaft hat am 6 . März 1901 begonnen.

11. s.. 11.
7 . März 1901.

N . N.

Hermann Franke ist in die Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter ein¬
getreten . Er und der Gesellschafter Georg Danz sind nur in Gemeinschaft
oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft

ii . u . 15.
2 . April 1902.

N . N.
ermächtigt.

Kommanditgesellschast.
Tie Kanflcnte Anton Gabriel in Berlin und Adolf Otto in Oldenburg sind in

die Gesellschaft als Kommanditisten mit einer Einlage von je 50 000 Mark ein-
getrete » .

Georg Danz und Hermann Franke sind unbeschränkt zur Vertretung der Gesell¬
schaft ermächtigt.

ri . kt. 20.
3 . Juli 1904.

N . N.

4 *
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Anlage « .

Handelsregister

des

Großherzoglichen Amtsgerichts in

Mtheilmig L.

Bari- I.
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I. 2. 3. 4. 5. 6.

Nümmcr

der

Eintragung.Firma und Sitz.

Gegenstand
des

Unternehmens.

Grund¬

oder

Stamm -Kapital.

Vorstand;
persönlich haftende

Gesellschafter;
Geschäftsführer;

Liquidatoren.

Prokura.

1 . Gas - und Elektrizi¬
tätswerke H.
Aktiengesellschaft.

. (Sitz ).

Tie Erbauung und der Betrieb
von Gas - und Elektrizitäts-
anstalten innerhalb des Deut-
scheu Reichs.

1 000 000 Mark. Albert Merten , Kauf¬
mann , in.

Ernst Kluge , Fabri-
kaut , in.

Johannes Wilke , Tech¬
niker , in.

2. Dem Hermann Werner
in . ist Pro-
kura crtheilt.

3. Nach dem Beschlüsse der Gene¬
ralversammlung vom 28 . Mai
1005 ist auch die Erbauung
und der Betrieb von Gas-
und Elektrizitätsanstalten au¬
ßerhalb des Deutschen Reichs
Gegenstand des Unternehmens.

4. Nach dem Beschlüsse der
Generalversammlung
vom 3 . Mai 1906 soll
das Grundkapital um
300 000 Mark erhöht
werden.

5. Das Grundkapital ist um
300 000 Mark erhöht
und beträgt jetzt

1 300 000 Mark.

Wilhelm Krüger , Fa¬
brikant , in.

6. Die bisherigen Vor¬
standsmitglieder sind
Liquidatoren.

Die Prokura des Her¬
mann Werner ist er¬
loschen.
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Nummer der Firma «

7. 8. 9. 10.

Gesellschaftsvertrag oder Satzung;

Vertretungsbcsngniß.

Auflösung ; Konkurs;
Fortsetzung ; Nichtigkeit;

Erlöschen der Firma.

Aktennummer;
Tag der Eintragung;

Unterschrift.
Bemerkungen.

Aktiengesellschaft.
Der Gesellschastsvertrag ist am 5 . Januar 1900

festgestellt.
Jedem Mitglieds des Vorstandes steht nach dem

Gesellschaftsvertrage die selbständige Vertretung
der Gesellschaft zu.

n . s, . 1.
1 . März 1900.

N . R.

n . n . 4.
4 . Avril 1902.

N . N.

Durch den Beschluß der Generalversammlung vom
28 . Mai 1905 ist die Form , in der die von der
Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfol¬
gen , geändert.

n . u . 10.
26 . Juni 1905.

N. N.

Das über die Generalver¬
sammlung vom 28 . Mai
1905 aufgenommene Pro¬
tokoll befindet sich Bl . 66
der Registerakten.

ll . L . 15.
20 . Mai 1906.

N . N.

Ernst Kluge ist aus dem Vorstand ausgeschieden
und an seiner Stelle Wilhelm Krüger zum Vor¬
standsmitglieds bestellt.

n . a . 16.
6 . Oktober 1906.

N . N.

Die Gesellschaft wird durch je zwei Liquidatoren ver¬
treten.

Durch den Beschluß der General¬
versammlung vom 12 . Mai
1910 ist die Gesellschaft auf¬
gelöst.

n . u . 26.
10 . August 1910.

N . N.
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117 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums für das Großherzogthum,

betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes vom I . Mai 1889,
betreffend die Erwerbs - und Wirthschaftsgenossenschaften , in der
Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20 . Mai 1898.

Oldenburg , den 7 . December 1899.

Zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 1 . Mai 1889,
betreffend die Erwerbs - und Wirthschaftsgenossenschaften , in
der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
20 . Mai 1898 (Reichs - Gesetzblatt S . 810 ) , wird auf Grund
des Z . 161 Absatz 2 desselben bestimmt:

1 . Im Herzogthum Oldenburg sind zu verstehen:
L . unter der Bezeichnung „ Staatsbehörde " : das

Staatsministerium , Departement des Innern,
sowie die Aemter und die Stadtmagistrate der
Städte erster Classe;

l) . unter der Bezeichnung „ höhere Verwaltungs¬
behörde " : in den Fällen der M . 31 , 58 und
59 des Reichsgesetzes das Staatsministerium,
Departement des Innern , und in den Fällen
des Z . 61 Absatz 3 daselbst die Aemter und
die Stadtmagistrate der Städte erster Classe.

2 . In den Fürstenthümern Lübeck und Birkenfeld
gelten als „ Staatsbehörde " im Sinne des Z . 47
des Reichsgesetzes und als „ höhere Verwaltungs¬
behörde " im Sinne der M . 31 , 58 , 59 und 61 des
Reichsgesetzes die Regierungen.

3 . Die Entscheidung in erster Instanz in den Fällen des
§ . 81 des Reichsgesetzes erfolgt im Herzogthum durch
die im Staatsministerium , Departement des Innern,
bestehende Abtheilung für Gewerbesachen (Art . 16
der Verordnung vom 14 . Januar 1884 , betreffend

5

h
' '
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die Ausführung der Gewerbeordnung für das

Deutsche Reich ) und in den Fürstenthümern durch
die Regierungen.

Die Bekanntmachungen des Staatsministeriums für
das Großherzogthum vom 14 . October 1889 und vom
20 . November 1896 werden aufgehoben.

Oldenburg , den 7 . December 1899.

Staatsministerium.

Jansen.

Becker.

^ 118.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , Departements der Justiz,

betreffend die Führung des Genossenschaftsregisters.

Oldenburg , den 7 . December 1899.

I » Ergänzung der vom Bundesrathe beschlossenen,
vom Reichskanzler durch Bekanntmachung vom 1 . Juli
1899 (Reichs - Gesetzblatt S . 347 ) veröffentlichten Bestim¬

mungen , betreffend die Führung des Geuoffenfchaftsregisters
und die Anmeldungen zu demselben , werden die nach¬

stehenden

Vorschriften über die Führung des Genoffenschastsregisters

bekannt gemacht.

Oldenburg , den 7 . December 1899.

Staatsmimsterium,

Departement der Justiz.

Flor.

Becker.
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Vorschriften
über die Führung des Genossenschafts¬

registers.
Artikel 1.

Die Obliegenheiten des Richters und des Gcrichtsschreibers
bei der Führung des Genossenschaftsregisters bestimmen sich
nach den Vorschriften der W . 1 , 2 , des Z . 3 Satz 1 , der

6 bis 8 , des § . 12 Abs . 4 , des § . 13 der Ministerial¬
bekanntmachung vom heutigen Tage , betr . die Führung des
Handelsregisters.

Diese Vorschriften finden auf die Führung der Liste
der Genossen entsprechende Anwendung.

Artikel 2.

Das Geuossenschaftsregister wird nach dem nachstehend
abgedruckten Formulare geführt . Als Blatt 12 Abs . 2
der Bekanntmachung vom 1 . Juli 1899 ) gelten zwei gegen¬
überstehende Seiten des Registers.

Auf die Führung finden die 17 bis 20 , der Z . 21
Abs . 2 und die 22 , 24 , 27 der Ministerialbekannt¬
machung vom heutigen Tage , betr . die Führung des Han¬
delsregisters , entsprechende Anwendung.

Artikel 3.

1 . In Spalte 1 ist die laufende Nummer der die Ge¬

nossenschaft betreffenden Eintragungen anzugeben.
2 . In Spalte 2 sind die Firma (einschl . der voll aus¬

zuschreibenden zusätzlichen Bezeichnung über die Art der

Haftung ) , der Sitz der Genossenschaft und die darauf sich
beziehenden Aenderungen einzutragen . Ebendort finden die
Vermerke über Zweigniederlassungen sowie die Vermerke

5*
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über das Vorhandensein einer Hauptniederlassung (Z . 19

der Bekanntmachung vom 1 . Juli 1899 ) ihren Platz.
3 . In Spalte 3 sind der Gegenstand des Unterneh¬

mens und die darauf sich beziehendeu Aenderungen anzu¬
geben.

4 . In Spalte 4 , die nur bei Genossenschaften mit be¬

schränkter Haftpflicht zur Ausfüllung kommen kann , sind
die Höhe der Haftsumme und im Falle des Z . 134 des

Genosfenschaftsgesetzes die höchste Zahl der Geschäftsan-

theile aufzunehmen , auf welche ein Genosse sich betheiligen
kann . Eine Erhöhung oder Herabsetzung der Haftsumme
ist gleichfalls hier einzutragen.

5 . In Spalte 5 sind die Mitglieder des Vorstandes
und deren Stellvertreter unter Angabe des Familiennamens,
Vornamens , Berufs und Wohnorts einzutragen . Ebendort

und in gleicher Weise sind die Liquidatoren unter der Be¬

zeichnung als solche einzutragen.
6 . In Spalte 6 sind einzutragen:

u) das Datum des Statuts;
ll ) die Form , iu welcher die von der Genossenschaft

ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen , sowie die

öffentlichen Blätter , in welche dieselben aufzu¬
nehmen sind;

v) die Zeitdauer der Genossenschaft , falls dieselbe auf
eine bestimmte Zeit beschränkt ist;

ä ) das Geschäftsjahr , falls es , abgesehen von dem

ersten , auf ein mit dem Kalenderjahre nicht zusam¬
menfallendes Jahr oder auf eine kürzere Dauer als

'
auf ein Jahr , bemessen ist;

s ) die etwaige Bestimmung des Statuts über die Form,
in welcher der Vorstand seine Willenserklärung kund

giebt und für die Genossenschaft zeichnet , sowie die

bei der Bestellung von Liquidatoren getroffene Be¬

stimmung über die Form der Willenserklärung
und die Zeichnung (Z . 20 Abs . 3 der Bekannt-
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machung vom 1 . Juli 1899 ) , desgleichen etwaige
Aenderungen dieser Bestimmungen;

4. jede Aendernng in den Personen des Vorstandes
oder der Liquidatoren sowie die Beendigung der

Vertretungsbefuguiß des Vorstandes oder der Liqui¬
datoren.

Ferner ist in Spalte 6 einzutragen jede Aendernng
des Statuts (W . 16 , 17 der Bekanntmachung vom 1 . Juli
1899 ) , soweit sie nicht die in den Spalten 2 bis 4 einge¬

tragenen Angaben betrifft.
Jeder Eintragung in Spalte 6 ist derjenige kleine la¬

teinische Buchstabe voranzustellen , mit welchem vorstehend so¬
wie in der Ueberschrift der Spalte der Gegenstand be¬

zeichnet ist , auf den die Aendernng sich bezieht.
7 . In Spalte 7 sind einzutragen:

die Auflösung;
die Eröffnung , Einstellung und Aufhebung des Kon¬

kursverfahrens sowie die Aufhebung des Eröffnungs¬
beschlusses;
die Fortsetzung der Genossenschaft;
die Nichtigkeit der Genossenschaft.

8 . Die Spalte 8 ist zur Aufnahme der Verweisung
auf die Registerakten , zur Angabe des Tages der Eintra¬

gung und für die Unterschrift des Gerichtsschreibers be¬

stimmt (H. 14 der Bekanntmachung vom 1 . Juli 1899 ) .
9 . Die Spalte 9 dient auch zu etwaigen Verweisungen

auf spätere Eintragungen . Den Vermerken in dieser Spalte

ist , wenn in keiner anderen Spalte gleichzeitig eine Eintra¬

gung erfolgt , das Datum sowie die Unterschrift des Ge¬

richtsschreibers beizufügen.
10 . Soll ein Beschluß der Generalversammlung als

nichtig gelöscht werden (Z . 23 der Bekanntmachung vom
1 . Juli 1899 ) , so erfolgt die Eintragung des den Beschluß
als nichtig bezeichnenden Vermerkes in derselben Spalte , in

welcher der Beschluß eingetragen ist.
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Artikel 4.

Von der Bestimmung der Blätter für die Bekannt¬

machungen ans dem Genossenschaftsregister (Z . 5 der Be¬

kanntmachung vom 1 . Juli l899 ) ist dem Reichs -Justiz¬
amt in der im Z . 10 der im Artikel 1 genannten Mini¬

sterialbekanntmachung bezeichnten Weise Mittheilung zu
machen.

Artikel 5.

Bei der Fassung der Bekanntmachungen sind die im
Z . 12 Abs . 1 bis 3 der im Artikel 1 genannten Ministe¬
rialbekanntmachung gegebenen Anweisungen zu beachten.

Artikel 6 . -

Für die Genossenschaften , welche vor dem 1 . Januar
1900 eingetragen sind , werden die bisherigen Register bis

auf Weiteres fortgeführt . Neue Eintragungen bei diesen
Genossenschaften erhalten , wenn sie in den bisherigen Re¬

gistern erfolgen , an der nach den bisherigen Vorschriften
dafür bestimmten Stelle ihren Platz.

Die Uebertragung der vor dem 1 . Januar 1900 ein¬

getragenen Genossenschaften in die neuen Register erfolgt
unter entsprechender Anwendung der Hß . 37 bis 40 der
im Artikel 1 genannten Ministerialbekanntmachung.

Artikel 7.

Diese Verfügung tritt am 1 . Januar 1900 in Kraft.





Genossmschastsregister

Großherzoglichen Amtsgerichts in

Band I.
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1. 2. 3. 4. 5.

Nummer
der

Ein¬
tragung.

Firma und Sitz.
Gegenstand

deS

Unternehmens.

Bei Genossenschaften mit beschränk¬
ter Haftpflicht:

Haftsumme; höchste Zahl der
Geschäftsantheile.

Vorstand ; Liquidatoren.

1 . Vvrschußverein, einge¬
tragene Genossenschaft
mit beschränkter Haft¬
pflicht,

. (Sitz) .

Betrieb vonBankgeschäf¬
ten zum Zwecke der
Beschaffung der im
Gewerbe und in der
Wirthschaft der Mit¬
glieder nöthigen Geld¬
mittel.

300 Mark.

10 Geschäftsantheile.

Karl Schulze , Landmann,
Wilhelm Müller , Gast-

wirth,
Friedrich Schmidt , Lehrer,

Wohnort .)

2. Die Haftsumme ist auf 600 Mark
erhöht durch Beschluß der Gene-
ralversammlung vom 20 . De-
cember 1900.

3. Friedrich Braun, Landmanu in.

4. Der Generalversammlungsbeschluß
vom 20 . Deccmber 1900 ist durch
rechtskräftiges Urtheil des Land¬
gerichts in Brieg vom 15 . Juli
1901 für nichtig erklärt ; die
Haftsumme beträgt sonach nur
300 Mark.

5. Die bisherigen Vorstandsmitglieder sind
Liquidatoren.

6 . Friedrich Weiß, Schmiedemeister, in
. , ist Liquidator.
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Nummer der Genossenschaft s

6. 7. 8. 9.

n) Statut;
9 ) Form der Bekanntmachungen;
v) Zeitdauer;
ä ) Geschäftsjahr;
s ) Form für die Willenserklärungen des Vorstandes

und der Liquidatoren;
1'

) Vertretungsbefugniß.

Auslosung ; Konkurs;

Fortsetzung ; Nichtigkeit.

Aktennummer;
Tag der Eintragung;

Unterschrift des
Gerichtsschreibers.

Bemerkungen.

s,) Statut vom 17 . Juli 1900.

b ) Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma im
Wochenblatt und in der Zeitung.

s ) Die Willenserklärungen des Vorstandes erfolgen
durch mindestens zwei Mitglieder ; die Zeichnung
geschieht , indem zwei Mitglieder der Firma ihre
Namensunterschrift beifügen.

n . n . 1.

20 . Juli 1900.
N . N.

Das Statut befindet sich
Bl . 2 der Negisterakten.

n . u . 7.

27 . December 1900.
N . N.

Der Generalversammlungs¬
beschluß befindet sich Bl . O
der Registerakten.

ü) Der Landmann Karl Schulze ist aus dem Vor¬
stand ausgetreten und an seine Stelle der Landmann
Friedrich Braun in den Vorstand gewählt.

n . n . 8.

5 . Januar 1901.
N . N.

-

n . n . 17.

1 . August 1901.
N . tli.

Die Genossenschaft ist durch
Beschluß der Generalver¬
sammlung vom 1. Sep¬
tember 1901 aufgelöst.

n . L . 21.

3 . September 1901.
N . N.

Der Beschluß befindet sich
Bl . 15 der Registerakten.

1 ) Der Gastwirth Wilhelm Müller ist durch Ver¬
fügung des Amtsgerichts in vom 10 . De-
cember 1901 abberufen und an seiner Stelle der
Schmiedemeister Friedrich Weiß zum Liquidator
bestellt.

n . s.. 25.

12 . December 1901.
N . N.
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